
w ird geprüft, ob gegen den V erkäufer ein W irtschafts
strafverfah ren  anhängig ist. T rifft dies zu, so darf die 
Genehmigung nicht erte ilt werden. Eine gesetzliche 
Grundlage fü r  die Vorlage bei der S taa tsanw altschaft 
und die V ersagung der Genehmigung ist m ir niemals 
bekanntgeworden. Ich sehe eine Begründung fü r die Ab
lehnung der V erträge durch die S taa tsanw altschaft nur 
darin, daß bei einer eventuellen Einziehung des V er
mögens durch S tra fu rte il auch das G rundstück erfaßbar 
bleiben soll.
W eiter bestand aus dem Jah re  1952 eine vertrauliche 
Anweisung des Innenm inisterium s, wonach Bewohner 
der Bundesrepublik oder W est-Berlins keine Grund
stücke in der „DDR" erw erben durften. Diese Anord
nung besteht noch heute und w ird w eiterhin sehr scharf 
angewendet. Vom Bezirk is t übrigens im  Jah re  1954 
oder 1955 die gleiche A nordnung — ebenfalls v ertrau 
lich — noch einmal wiederholt worden.
Die vorstehenden Angaben entsprechen der W ahrheit. 
Ich bin au f V erlangen jederzeit bereit, die R ichtigkeit 
a n  Eides S ta tt  zu versichern.

v. g. u.
gez. U n terschrift gez. U nterschrift

DOKUMENT 112

R at des K re is e s ..........  . . . . ,  den . . F ebruar 1958
B e z irk ..........

H ierm it w ird der .......... v e rtrag  vom ........... zwischen
dem ..........  und    geschlossen bei  gem äß
A rtikel 26 der V erfassung der D eutschen D em okrati
schen Republik vom 7.10.1949 in Verbindung m it der 
Richtlinie über den E rw erb von Grundstücken vom 
12. 3.1951 des M inisterium s fü r  Finanzen abgelehnt.

Nach dieser R ichtlinie ist die Genehmigung zu versagen, 
wenn der E rw erber seinen W ohnsitz n icht im  Gebiet 
der Deutschen D em okratischen Republik hat.

Gegen diesen Bescheid kann binnen 14 Tagen Be
schwerde beim R a t des B e z irk e s .......... erhoben werden.

gez. U nterschrift
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